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2 Textliche Festsetzungen

2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)  
 

2.1.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Anlagen für kirchliche und kulturelle Zwecke unzulässig. 
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes, d.h. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaubetriebe sowie Tankstellen 
sind unzulässig. 
 

2.1.2 Kerngebiet (§ 7 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 Nr. 1 und Abs. 9 BauNVO) 
 

2.1.2.1 Im Kerngebiet sind Tankstellen unzulässig. 
 

2.1.2.2 Spielhallen als Unterart der nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässigen Vergnü-
gungsstätten sind unzulässig. 
 

 

2.6 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

 Die als öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzten Flä-
chen dienen als Spiel- und Kommunikationsfläche der Erholungsnutzung für die Allge-
meinheit. Zulässig sind zweckgebundene bauliche Anlagen sowie Fußwege, sofern sie in 
einer wasserdurchlässigen Bauweise hergestellt werden und eine Breite von 2,5 m nicht 
überschreiten. 
 

2.7 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

 Entwicklungsziel: Schaffung von Retentionsraumvolumen mit begleitender Herstellung von 
naturnahen Strukturen am Landwehrgraben 
 
Maßnahmen: Zur Kompensation von relevanten Hochwasserereignissen erfolgt entlang des 
Landwehrgrabens die Schaffung von Retentionsraumvolumen mit begleitender Herstellung 
von naturnahen Strukturen. Hierbei erfolgen insbesondere eine Aufweitung des vorhande-
nen Querschnitts und die Schaffung von zusätzlichem Retentionsraumvolumen z.B. durch 
Ausbildung einer Berme und teils sohlgleiche Aufweitung. Die südliche Grabenböschung 
soll einschließlich des vorhandenen Gehölzbestandes weitgehend im derzeitigen Zustand 
erhalten werden. Die geplante nördliche Gewässerböschung soll ausdrücklich landschafts-
angepasst gestaltet werden (abwechselnd flachere oder steilere Böschungswinkel). Auf der 
Oberkante der geplanten, neuen nördlichen Gewässerböschung soll ein dauerhafter Un-
terhaltungsweg (bituminös befestigte Oberfläche, Breite 2,50 m zuzüglich beidseitigem 
Bankett von jeweils 25 cm Breite) angeordnet werden. Die Pflege des Retentionsraums und 
der übrigen umschlossenen Flächen soll durch eine zweimalige jährliche Mahd erfolgen. 
Das Schnittgut ist abzutransportieren, Düngung und Pflanzenschutz sind unzulässig. Die 
Detailplanung bleibt einem separat durchzuführenden wasserrechtlichen Genehmigungs-
verfahren vorbehalten. 
 

2.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Gehwege, Garagenzufahrten sowie Hofflächen auf den 
Baugrundstücken vorbehaltlich der Bodeneignung in wasserdurchlässiger Bauweise z.B. 
mit weitfugigen Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen, Porenpflaster oder als was-
sergebundene Wegedecke zu befestigen.  
 

2.9 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und 25b BauGB) 
 

2.9.1 Bei Anpflanzungen außerhalb größerer Grünflächen ist eine als Pflanzinsel anzulegende 
Baumscheibe mit einer Größe von mindestens 5 m² je Baum vorzusehen (Artenliste 1, Zif-
fer 2.10). Eine Verschiebung der Pflanzungen von bis zu 5 m gegenüber den in der Plan-
zeichnung festgesetzten Standorten ist zulässig. 
 

2.9.2 Mindestens 30 % der Grundstücksfreiflächen sind mit einheimischen, standortgerechten 
Laubgehölzen der Artenlisten 1-3 (Ziffer 2.10) oder vergleichbaren Arten zu bepflanzen. Der 
Bestand und die gemäß den zeichnerischen Festsetzungen anzupflanzenden Bäume und 
Sträucher können zur Anrechnung gebracht werden. Es gilt: 1 Baum / 100 m², 1 Strauch / 5 
m².  
 

2.9.3 Zum Erhalt festgesetzte Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen sind zu unterhalten 
und bei Absterben zu ersetzen; bei Baumaßnahmen sind sie gegen Beschädigungen zu 
schützen.  

 

 2.10 Artenauswahl 
 

 Artenliste 1 (Bäume): Pflanzqualität mind. Sol. / H., 3 x v., 14-16 bzw. Hei. 2 x v., 150-200 

Acer campestre - Feldahorn Obstbäume (H., v., 8-10): 

Acer platanoides  
‘Columnare’ 

- Spitzahorn Cydonia oblonga 
Prunus avium 

- Quitte 
- Kulturkirsche 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Malus domestica - Apfel 
Betula pendula - Hängebirke Pyrus communis - Birne 
Carpinus betulus 
‘Fastigiata’ 

- Hainbuche   

Catalpa bignonioides - Trompetenbaum   
Prunus avium - Vogelkirsche   
Sorbus aucuparia - Eberesche   

Artenliste 2 (Einheimische Sträucher): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Ribes div. spec. - Beerensträucher 
Corylus avellana - Hasel Pyrus pyraster - Wildbirne 
Crataegus monogyna - Weißdorn Rosa canina - Hundsrose 
Crataegus laevigata  Sambucus nigra - Schwarzer  

Holunder 
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Salix caprea - Salweide 
Malus sylvestris - Wildapfel Viburnum lantana - Wolliger Sch-

neeball 

Artenliste 3 (Traditionelle Ziersträucher und Kleinbäume): Pflanzqualität mind. Str., v. 100-150 

Amelanchier div. spec. - Felsenbirne Magnolia div. spec. - Magnolie 
Buddleja div. spec. - Sommerflieder Malus div. spec. - Zierapfel 
Buxus sempervirens - Buchsbaum Mespilus germanica - Mispel 
Chaenomeles div. spec. - Zierquitte Philadelphus div. spec. - Falscher Jasmin 
Cornus florida - Blumenhartriegel Prunus div. Spec. - Kirsche, Pflaume 
Cornus mas - Kornelkirsche Rosa div spec. - Wild- u. Strauch-

rosen 
Deutzia div. spec. - Deutzie Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere 
Forsythia x intermedia - Forsythie Spiraea div. spec. - Spiere 
Hamamelis mollis - Zaubernuss Syringa div. spec. - Flieder 
Hydrangea macrophylla - Hortensie Weigela div. spec. - Weigelia 

 
 
 

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften  
(Satzung gemäß § 81 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

3.1 Dachgestaltung (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 

3.1.1 Dachform und Dachneigung im Allgemeinen Wohngebiet 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen 
(Satteldächer, gegeneinander versetzte Pultdächer etc.) und einer Neigung von 25° bis 
45° zulässig. Flach geneigte Dächer mit einer Neigung von 0° bis 5° sind zulässig, wenn 
sie in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft begrünt werden. Bei Nebengebäuden 
sind neben Dächern, die sich in Form und Konstruktion an den Dächern der Hauptge-
bäude orientieren, auch flach geneigte Dächer unter 10° zulässig.  
 

3.1.2 Dachform und Dachneigung im Kerngebiet 
 

 Im Kerngebiet sind flach geneigte Dächer mit einer Neigung von 0° bis 5° sowie Pultdä-
cher mit einer Neigung von 5° bis 30° zulässig. Für Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 
und untergeordnete Dächer sind abweichende Dachneigungen zulässig.   

 

3.6 Grundstücksfreiflächen im Allgemeinen Wohngebiet (§ 81 Abs. 1 Nr. 5 HBO) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet dürfen im Vorgartenbereich auf der nicht überbaubaren 
Grundstücksfläche (Fläche zwischen Baugrenze und zugehöriger Verkehrsfläche) maximal 
60 % der Vorgartenfläche für Pkw-Stellplätze, einschließlich der Garagenzufahrten und der 
Wege verwendet werden. Die verbleibenden Freiflächen sind gärtnerisch, unter Verwen-
dung standortgerechter Laubgehölze der Artenlisten 1-3 (Ziffer 2.10), zu gestalten. 
 
 

  
  
4 
 

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 
 

4.1 Stellplatzsatzung 
 

 Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vor-
schriften der Stellplatzsatzung der Stadt Nidderau in der zum Zeitpunkt der Bauantragstel-
lung geltenden Fassung ergänzt. 
 

4.2 Bodendenkmäler 
 

 Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmäler bekannt, so ist dies dem Landesamt 
für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der Unteren Denk-
malschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum 
Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu erhalten und in ge-
eigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 20 HDSchG). 
 

4.3 Heilquellenschutzzone 
 

 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt innerhalb der qualitativen 
Heilquellenschutzzone II des Heilquellenschutzgebietes „Oberhessischer Heilquellen-
schutzbezirk“. Die entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu beachten. 
 

4.4 Grundwasser 
 

 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit oberflächennahem Grundwasser zu 
rechnen, was bei der baulichen Einbindung der Gebäude in den Untergrund zu berücksich-
tigen ist. Insbesondere im Hinblick einer Vermeidung von Gebäudeschäden in Siedlungs-
bereichen sind bei der Standortwahl und der Bauweise die Gefahren durch grundwasser-
bedingte Setzungen infolge Austrocknung und Schrumpfung von Bodenschichten mit set-
zungsempfindlichen organischen Bestandteilen oder Vernässungen durch zu hohe 
Grundwasserstände zu berücksichtigen.  
 

4.5 Verwertung von Niederschlagswasser 
 

4.5.1 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasser-
wirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 
 

4.5.2 Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, 
verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entge-
genstehen (§ 37 Abs. 4 Satz 1 HWG).  

 

4.6 Altlasten und Bodenverunreinigungen 
 

4.6.1 Ergeben sich im Zuge von Baumaßnahmen entsprechende Hinweise auf Auffüllungen 
oder Bodenverunreinigungen bzw. sonstige Beeinträchtigungen innerhalb des Geltungs-
bereiches von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen kann, ist die 
Baumaßnahme sofort einzustellen und umgehend das Regierungspräsidium Darmstadt, 
Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt oder der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des 
Main-Kinzig-Kreises zu benachrichtigen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. 
 

4.6.2 Zur Sicherung der ordnungsgemäßen Behandlung und Verwertung von Erdaushub, Bau-
schutt und Straßenaufbruch ist die gemeinsame Richtlinie für die Verwertung von Boden-
material, Bauschutt und sonstiger Abgrabungen in der jeweils aktuellen Fassung zu be-
achten und anzuwenden. 
 

4.7 Städtebaulicher Vertrag 
 

4.7.1 Bezüglich der im Kerngebiet geplanten Einzelhandelsvorhaben wurden die zulässigen 
Verkaufsflächen bereits im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes von 2013 in einem 
städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Nidderau und dem Vorhabenträger bestimmt. 
 

4.7.2 Detaillierte Festlegungen bezüglich der externen Kompensationsmaßnahmen und -flächen 
zur Behebung des Biotopwertdefizits wurden bereits im Zuge der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes von 2013 in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Nidderau und 
dem Main-Kinzig-Kreis getroffen. 
 

 

2.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

2.2.1 Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1, § 19 und § 21a Abs. 3  BauNVO) 
 

2.2.1.1 Die zulässige Grundfläche darf im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 durch die Grundflächen 
von Gehwegen und Plätzen, Stellplätzen und Zufahrten sowie Tiefgaragen bis zu einer 
Grundflächenzahl von GRZ = 0,65 sowie im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 3 bis zu einer 
Grundflächenzahl von GRZ = 0,95 überschritten werden, wenn mindestens 60 % der nicht 
überbauten Dachflächen der Tiefgarage gärtnerisch oder als Grünfläche angelegt werden. 
 

2.2.1.2 Die zulässige Grundfläche darf im Kerngebiet durch die Grundflächen von Stellplätzen mit 
ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,9 überschritten werden.  

  
2.2.2 Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO und § 18 Abs. 1 BauNVO) 

 
2.2.2.1 Traufhöhe ist die Schnittkante des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut sowie bei 

flach geneigten Dächern mit einer Neigung von 0° bis 5° der obere Abschluss der äußers-
ten Wand über dem letzten möglichen Vollgeschoss (Oberkante Attika). Firsthöhe bzw. 
Gebäudeoberkante ist der oberste Gebäudeabschluss. 
 

2.2.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 darf die maximal zulässige Traufhöhe bei flach geneig-
ten Dächern durch Staffelgeschosse, die keine Vollgeschosse i.S.d. HBO sind, um höchs-
tens 3,50 m überschritten werden.  
 

2.2.2.3 Der untere Bezugspunkt für die Höhenermittlung ist im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 und 
Nr. 2 die Oberkante der das jeweilige Grundstück erschließenden Verkehrsfläche an der 
Haupteingangsseite, gemessen an der Grundstücksgrenze und lotrecht vor der Gebäude-
mitte. Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 3 gilt als unterer Bezugspunkt die Bezugshöhe 
123,00 m über Normalnull (m ü.NN) und im Kerngebiet die Bezugshöhe 120,59 m über 
Normalhöhennull (m ü.NHN). 
 

2.2.2.4 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 2 und 3 darf die maximal zulässige Gebäudeoberkante 
durch Fahrstuhlschächte und Lüftungsanlagen sowie Anlagen zur Nutzung solarer Strah-
lungsenergie um bis zu 2 m überschritten werden, sofern diese einen Abstand von min-
destens 2 m gegenüber der Außenwand des darunter liegenden Geschosses einhalten.  
 

2.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 Satz 3 
und § 23 Abs. 5 BauNVO) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 müssen Nebenanlagen einen Mindestabstand von 3 m 
zu den an das jeweilige Grundstück angrenzenden Verkehrsflächen, gemessen von der 
Straßenbegrenzungslinie, einhalten. Hiervon ausgenommen sind Abfall- und Wertstoffbe-
hälter. 
 

2.4 Zahl der Vollgeschosse (§§ 20 und 21a Abs. 1 BauNVO) 
 

 Tiefgaragengeschosse sind auf die Zahl der zulässigen Vollgeschosse nicht anzurechnen. 
 

2.5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet Nr. 1 sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zuläs-
sig. Bei Doppelhäusern ist je Doppelhaushälfte maximal eine Wohnung zulässig.   

 

3.1.3 Dacheindeckung und Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarenergie 
 

 Zulässig sind nicht spiegelnde oder reflektierende Materialien in den Farbtönen Rot, Grau 
und Anthrazit. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind zulässig.  
 

3.2 Werbeanlagen im Kerngebiet (§ 81 Abs. Abs. 1 Nr. 1 HBO) 
 

 Im Kerngebiet dürfen Werbeanlagen an Gebäuden die jeweilige Gebäudeoberkante nicht 
überschreiten. Die maximale Schriftgröße für Fassadenwerbeanlagen beträgt 1,5 m. 
Lichtwerbungen in Form von Blink- oder Lauflichtern sind unzulässig. Im Kerngebiet ist im 
Ein- und Ausfahrtsbereich südlich der Konrad-Adenauer-Allee ein Werbepylon mit einer 
maximalen Höhe von 7,50 m über der Oberkante Stellplatzanlage zulässig. 
 

3.3 Einfriedungen im Allgemeinen Wohngebiet (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

 Im Allgemeinen Wohngebiet sind ausschließlich offene Einfriedungen zulässig. Die maxi-
mal zulässige Höhe von Einfriedungen beträgt entlang der angrenzenden Verkehrsflächen 
1,20 m sowie entlang der Nachbargrenzen 1,50 m über der Geländeoberkante. Hiervon 
ausgenommen sind Terrassentrennwände. 
 

3.4 Abfall- und Wertstoffbehälter (§ 81 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 
 

 Die Standflächen für Abfall- und Wertstoffbehälter sind bei gewerblichen Nutzungen in den 
jeweiligen Betriebsgebäuden vorzusehen. Ausnahmsweise können die Standflächen auch 
außerhalb der Betriebsgebäude vorgesehen werden, wenn sie gegen eine allgemeine Ein-
sicht und Geruchsemissionen abgeschirmt werden.  
 

3.5 Pkw-Stellplätze im Allgemeinen Wohngebiet (§ 81 Abs. 1 Nr. 4 HBO) 
 

3.5.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Pkw-Stellplätze vorbehaltlich der Bodeneignung in was-
serdurchlässiger Weise mit Rasenkammersteinen, Schotterrasen oder Pflaster zu befesti-
gen.  
 

3.5.2 Für das Allgemeine Wohngebiet Nr. 1 gilt:  
 
Wenn dies die örtlichen Verhältnisse zulassen, 
  
 sind Garagen und Stellplätze mit Bäumen und Sträuchern einzugrünen. Entlang der 

öffentlichen Verkehrsfläche ist, ausgenommen der Zufahrtsbereiche zu den Garagen 
und Stellplätzen ein mindestens 0,80 m breiter Grünstreifen zu schaffen und mit He-
cken und/oder Rankpflanzen zum Straßenraum hin einzugrünen, 

 
 ist grundsätzlich ab und für je 5 Einheiten einer Stellplatz- und/oder Garagenanlage 

zwischen den Einheiten ein einzelner heimischer Laubbaum mit mindestens 6 cm 
Stammdurchmesser in einem angemessenen Standraum zu pflanzen, langfristig zu 
sichern und dauerhaft zu erhalten. 

 
Die Grundstücksüberfahrten und/oder Zufahrten zu den an der öffentlichen Verkehrsfläche 
liegenden Stellplätzen und/oder Garagen sind auf insgesamt maximal 6,00 m zu be-
schränken. Die Aufstellung von Stellplätzen und/oder Garagen im Bereich von Straßen-
kreuzungen oder Straßeneinmündungen ist nicht zulässig.  
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